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Soziales, Gesundheit

Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe (Arbeitslosengeld II)
• Grundsicherung für erwerbsfähige Arbeitsuchende auf Sozialhilfeniveau

(Details u.a. www.halz.org)

Sozialhilfe
• Pauschalierte Regelsätze (West: 345 Euro, Ost: 331 Euro)
• Wegfall einmaliger Leistungen
• 2 statt bisher 4 Bemessungsstufen für Kinder (bis 14 Jahre 60 Prozent, danach 80

Prozent)

Kinderzuschlag für Geringverdiener
• Max. 140 Euro pro Kind und Monat.
• Anspruch von Eltern, die nur ihren eigenen Unterhalt, nicht aber den ihrer

minderjährigen Kinder sicherstellen können

Pflegeversicherung
• Höherer Beitrag (plus 0,25 Prozent auf 1,1% vom Bruttolohn) für Kinderlose ab 23
• Unveränderter Arbeitgeberanteil (0,85% vom Bruttolohn)
• Ausnahmen: Rentner über 65 Jahre, Jugendliche bis 25 und Bezieher von

Arbeitslosengeld II

Zahnersatz
• „Befundbezogener Festzuschuss“
• Festzuschüsse von 50 Prozent der Behandlungs- oder Zahnersatzkosten
• 60 Prozent für alle älter als 18 Jahre bei regelmäßiger Kontrolle (letzte 5 Jahre)
• 65 Prozent für alle älter als 18 Jahre bei regelmäßiger Kontrolle (letzte 10 Jahre)
• Wahlfreiheit des Patienten bei einer anerkannten Behandlung, die er wählt
• Grundsätzliche Zuzahlung (Ausnahme: Härtefällen)

Heilmittel und Medikamente
• Einheitliche Festbeträge für Hörgeräte, Brillen oder orthopädischen Einlagen
• Festbeträge für Medikamentengruppen, wie Statine zur Cholesterinsenkung, Sartane

zur Blutdrucksenkung und Triptane gegen Migräne
• Fallpauschalen für Behandlungen in Krankenhäusern

Kranken- und Pflegeversicherung
• Beitragsbemessungsgrenze (West/Ost: 3.525 Euro im Monat / 42.300 Euro im Jahr)
• Versicherungspflichtgrenze (West/Ost: 3.900 Euro im Monat / 46.800 Euro im Jahr)

Lebens- und Krankenversicherung
• Garantie durch Sicherungsfonds bei Unternehmenszusammenbrüchen.

Arbeitslosenversicherung
• Beitragsbemessungsgrenze (West: 5.200 Euro im Monat / 62.400 Euro im Jahr; Ost:

4.400 Euro im Monat / 52.800 Euro im Jahr)

http://www.halz.org/
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Rente

Alterseinkünftegesetz
• Einführung der sog. nachgelagerten Besteuerung der Beiträge zur Altersvorsorge
• Steuerfreiheit für aus dem Arbeitseinkommen gezahlte Beiträge, die in die gesetzliche

Rentenversicherung oder adäquate private Altersvorsorgeprodukte fließen
• Stufenweise Einführung der Besteuerung von Renten

Riester-Renten
• Abschaffung der jährlichen Antragsstellung für die gewährten Zulagen
• Möglichkeit der einmaligen Auszahlung von 30 Prozent des Kapitals
• „Unisex“-Tarife für Neuanschlüsse mit gleichen Beiträgen und Auszahlungen für

Frauen (ab 2006)

Betriebsrenten
• Gleichstellung von neu zugesagten Direktversicherungen mit Beiträgen in

Pensionskassen oder –fonds (2005: 2.496 Euro)
• Steuerbefreiung für Beiträge in eine Direktversicherung bis zur

Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung
• Befreiung von Sozialabgaben der Beiträge nur bis 2008
• Steuerfreiheit von 4.296 Euro für neu erteilte Versorgungszusagen
• Übertragung der Betriebsrentenansprüche bei einem Arbeitgeberwechsel
• Einzahlung der ausfallenden Arbeitgeberbeiträge in der Elternzeit durch die

Versicherten

Ausbildungszeit
• Schrittweise Abschaffung der Renten steigernden Anrechnung von Schul- und

Hochschulausbildung (von bisher bis zu drei Jahren)
• Neurentner: nur noch zu 75 Prozent; ab 2009 gar nicht mehr
• Ausnahme: Fachschulbesuch und berufsvorbereitende Bildung (Anrechnung bis zu

drei Jahren mit max. 75 Prozent)

Rentenversicherung
• Aufhebung der Trennung von Arbeiter- und Angestelltenrentenversicherung
• Beitrags- und Steuerpflicht für sog. Sachbezüge vom Arbeitgeber (freie Verpflegung:

200,30 Euro monatlich; freie Unterkunft: 194,20 Euro [neue Länder: 178 Euro])
• Beitragsbemessungsgrenze Rente (West: 5.200 Euro im Monat / 62.400 Euro im Jahr;

Ost: 4.400 Euro im Monat / 52.800 Euro im Jahr)
• Beitragsbemessungsgrenze Knappschaft (West: 6.400 Euro im Monat / 76.800 Euro

im Jahr; Ost: 5.400 Euro im Monat 64.800 Euro im Jahr)

Infos
• Infotelefon: 0180 5 15 15 10 (12 Cent/Minute aus dem Festnetz)
• Internet: www.die-rente.info

http://www.die-rente.info/
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Steuer

Steuerreform
• Senkung des Eingangssteuersatzes von 16 auf 15 Prozent ab Grundfreibetrag von

7.664 Euro/Jahr
• Senkung des Spitzensteuersatzes von 45 auf 42 Prozent ab 52.152 Euro/Jahr

(Ehepaare jeweils doppelter Betrag)

Umsatzsteuer-Voranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen
• Übermittlung auf elektronischem Weg an das Finanzamt durch Unternehmer und

Arbeitgeber (gilt auch für Existenzgründer) ab 1.1.2005
• Bereitstellung einer kostenfreien Software (Elster) durch die Finanzverwaltung

Außerdem

Unfallschutz für ehrenamtliche Tätigkeit

Kredit, Versicherung, Altersversorgung oder Geldanlage per Telefon, Fax oder
Internet

• Widerrufsrecht
• Pflicht zur Offenlegung des geschäftlichen Zwecks des Kontaktaufnahme
• Pflicht zur Offenlegung der Identität des Unternehmens

Sperren von Kreditkarten, Handys und Ausweisen
• Bundeseinheitliche Rufnummer 116116 (voraussichtlich ab Juli 2005)

Bestellungen per Post, E-Mail, Internet, Telefon und Telefax
• Kosten für die Rücksendung (Porto und Verpackung) bei Rücksendung von Waren

auch oberhalb eines Bestellwertes von 40 Euro zu Lasten des Bestellers
• Bedingung: Keine Bezahlung oder Anzahlung für die Ware

Dosenpfand
• 25 Cent auf Bier, Wasser, Erfrischungsgetränke und Alcopops in Dosen und

Einwegflaschen.
• Pfandfrei: Andere Getränke und Verpackungen

Übersicht ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit


